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 I. Einleitung 

1. Diese Allgemeine Empfehlung bietet den Vertragsstaaten eine Orientierungshilfe in 
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verpflichtet, sicherzustellen, dass staatliche Akteure und Wirtschaftsunternehmen unverzüg-

lich Schritte ergreifen, um eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt und ein ebensol-

ches planetares System zu gewährleisten, unter anderem durch die Verhütung vorhersehbarer 

Schäden, sozioökonomischer und ökologischer Gewalt und aller Formen der Gewalt gegen 

indigene Verteidigerinnen ökologischer Menschenrechte und gegen ihre Gemeinschaften 

und Gebiete. Die Vertragsstaaten sind außerdem verpflichtet, gegen die Auswirkungen von 

Kolonialismus, Rassismus, Assimilationspolitik, Sexismus, Armut, bewaffneten Konflikten, 

Militarisierung, Vertreibung und Gebietsverlusten, sexueller Gewalt als Mittel der Kriegfüh-

rung und anderen erschreckenden Menschenrechtsverletzungen vorzugehen, die sich häufig 

gegen indigene Frauen und Mädchen und ihre Gemeinschaften richten. 

 II. Zielsetzung und Geltungsbereich 

8. Der Ausschuss betrachtet die Selbstidentifizierung nach internationalen Standards5 

als Leitgrundsatz des Völkerrechts bei der Bestimmung des Status von Trägerinnen von 

Rechten als indigene Frauen und Mädchen.6 Der Ausschuss ist sich jedoch der Tatsache be-

wusst, dass manche indigene Frauen und Mädchen es aufgrund von strukturellem und syste-

mischem Rassismus und ebensolcher Diskriminierung sowie aufgrund dem kolonialen Erbe 

verhafteter und auf Kolonialisierung ausgerichteter Politiken möglicherweise vorziehen, ih-

ren Status nicht offenzulegen. Diese Allgemeine Empfehlung und die Rechte nach dem Über-

einkommen gelten für alle indigenen Frauen und Mädchen, innerhalb und außerhalb ihrer 

Gebiete, in ihren Herkunftsländern, während ihres Transits und in ihren Zielländern sowie 

als Migrantinnen, als Flüchtlinge für die Dauer ihrer Vertreibung oder unfreiwilligen Migra-

tion und als Staatenlose. 

9. Geschlechtsspezifische Gewalt, einschließlich psychischer, körperlicher, sexueller, 

wirtschaftlicher, spiritueller, politischer und ökologischer Gewalt, wirkt sich nachteilig auf 

das Leben zahlreicher indigener Frauen und Mädchen aus. Indigene Frauen sind häufig Opfer 

von häuslicher Gewalt und von Gewalt am Arbeitsplatz, in öffentlichen Einrichtungen und 

Bildungseinrichtungen, bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten und im Umgang 

mit Systemen für die Kinderwohlfahrt, in führenden Rollen im politischen und im Gemein-

schaftsleben, als Menschenrechtsverteidigerinnen, bei Freiheitsentzug sowie bei Aufenthal-

ten in geschlossenen Einrichtungen. Indigene Frauen und Mädchen sind unverhältnismäßig 
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Der Ausschuss unterstreicht außerdem, dass die indigenen Völker die Kontrolle über die Da-

tenerhebungsprozesse in ihren Gemeinschaften haben müssen, ebenso wie über die Speiche-

rung, Auslegung, Nutzung und Weitergabe dieser Daten. 
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eingeschränkt Zugang zu fachärztlicher Betreuung, wenn sie Opfer von Vergewaltigungen 

oder sexueller Gewalt werden. 

31. Die indigenen Justizsysteme sind häufig männerdominiert, diskriminieren Frauen und 

Mädchen und eröffnen ihnen nur eingeschränkte Möglichkeiten, teilzuhaben, ihre Anliegen 

zu vertreten und Entscheidungspositionen zu übernehmen.29 Der Ausschuss hat bereits früher 

seine Bedenken dahingehend kundgetan, welchen Einfluss geschlechtsspezifische Stereo-

type auf die Funktionsweise indigener Rechtssysteme haben.30 Im Allgemeinen empfiehlt 

der Ausschuss, dass sowohl indigene als auch nichtindigene Justizsysteme Maßnahmen zur 

Erfüllung der internationalen Menschenrechtsnormen ergreifen.31 

32. Häufig sind indigene Frauen auch in Haftanstalten unverhältnismäßig stark vertreten, 

sind von willkürlich verhängter Untersuchungshaft betroffen und erleben, wenn sie mit dem 

Gesetz in Konflikt geraten, Diskriminierung, geschlechtsspezifische Gewalt, unmenschliche 

Behandlung sowie Formen von Folter. Diese Probleme werden durch Mängel der im Rahmen 

der Rechtsberatung erbrachten rechtlichen Unterstützung noch verschärft. Der Ausschuss be-

tont, dass jedes indigene Mädchen, das mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, das Recht auf 

ein faires Verfahren, auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf gleichen Schutz durch das Ge-

setz hat.32 

33. Der Ausschuss empfiehlt den Vertragsstaaten: 

 a) sicherzustellen, dass indigene Frauen und Mädchen wirksamen Zugang zu 

angemessenen nichtindigenen und indigenen Justizsystemen haben, in denen sie keine 

rassistische oder geschlechtsbezogene Diskriminierung, Voreingenommenheit, Stereo-

type, Vergeltungsmaßnahmen oder Repressalien erleben; 
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indigenen als auch in den indigenen Justizsystemen in indigenen Sprachen und barrie-

refreien Formaten zur Verfügung zu stellen. Es sollen Aufklärungskampagnen durch-

geführt werden, um diese Rechtsbehelfe und Rechtswege ebenso wie die Möglichkeiten 

zur Anzeige von Fällen struktureller und systemischer Gewalt bekannt zu machen. In 

Fällen, in denen indigene Frauen und Mädchen von geschlechtsspezifischer Gewalt und 

Diskriminierung betroffen sind, sind Anschlussmaßnahmen von grundlegender Bedeu-

tung; 

 g) sicherzustellen, dass indigene Frauen und Mädchen, die nicht über ausrei-
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 B. Recht auf wirksame Teilhabe am politischen und öffentlichen 

 Leben (Artikel 7, 8 und 14) 

43. Indigene Frauen und Mädchen werden häufig von Entscheidungsprozessen auf loka-

ler, nationaler und internationaler Ebene ebenso wie in ihren eigenen Gemeinschaften und in 

indigenen Systemen ausgeschlossen.50 Nach Artikel 7 des Übereinkommens haben sie das 

Recht auf wirksame Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben und dem der Gemein-

schaft auf allen Ebenen. Dieses Recht umfasst auch die Partizipation an Entscheidungspro-

zessen innerhalb ihrer Gemeinschaften und in traditionellen und sonstigen Organen, an Zu-

stimmungs- und Konsultationsprozessen betreffend Wirtschaftstätigkeiten des Staates und 

privater Akteure in indigenen Gebieten, die Bekleidung von Positionen im öffentlichen 

Dienst un
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 c) sicherzustellen, dass Gesundheitsinformationen in indigenen Sprachen so-

wohl über konventionelle als auch über soziale Medien weit verbreitet werden; 

 d) die Anerkennung indigener Gesundheitssysteme, überlieferten Wissens 

und der damit verbundenen Verfahren, Wissenschaften und Technologien sicherzustel-

len und deren Kriminalisierung zu verhüten und zu bestrafen; 

 e) Gesundheitsfachkräften, die indigene Frauen und Mädchen behandeln, 

darunter gemeindenahen Gesundheits- und Geburtshilfekräften, geschlechter- und 

kultursensible Schulungen mit einer auf das soziale Geschlecht und die Interkulturali-

tät nach Ziffer 4 und 5 ausgerichteten Perspektive bereitzustellen und indigene Frauen 

zu ermutigen, einen medizinischen Beruf zu ergreifen; 

 f) Schritte zu unternehmen, um alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, 

Zwangsmaßnahmen, Diskriminierung, geschlechtsspezifische Stereotype und rassisti-

sche Vorurteile im Rahmen der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zu ver-

hüten. 

 F. Recht auf Kultur (Artikel 3, 5, 13 und 14) 

53. Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens indigener Frauen und Mädchen. 

Sie ist untrennbar mit ihrem Land, ihren Gebieten, ihrer Geschichte und dem Gefüge inner-

halb ihrer Gemeinschaften verbunden. Die Qu
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und Mädchen ohne ihre freiwillige und in Kenntnis der Sachlage erteilte vorherige Zu-

stimmung und ohne angemessenen Vorteilsausgleich Wiedergutmachung zu leisten; 

 d) gemeinsam mit den Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen, darunter 

den Frauen, kulturell angemessene Bildungsprogramme und Lehrpläne zu erarbeiten; 

 e) das Verhältnis zwischen Technologie und Kultur zu untersuchen, da digi-

tale Hilfsmittel wichtige Instrumente zur Vermittlung und Bewahrung indigener Spra-

chen und Kulturen sein können. Werden digitale Hilfsmittel zur Unterstützung der 

Vermittlung und Bewahrung indigener Kulturen verwendet, soll dafür Sorge getragen 

werden, dass diese für indigene Frauen und Mädchen zugänglich und kulturell ange-

messen sind; 

 f) das geistige Eigentum und das kulturelle Erbe indigener Frauen, ihre wis-

https://undocs.org/ot/A/HRC/45/38
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Beitrag zur Nahrungsmittelproduktion, Souveränität und nachhaltigen Entwicklung 

zu würdigen; 

 b) 

https://undocs.org/ot/A/HRC/RES/48/13
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 d) in Angelegenheiten, die die Umwelt, das Land, das kulturelle Erbe und die 

natürlichen Ressourcen indigener Frauen und Mädchen betreffen, ihre freiwillige und 

in Kenntnis der Sachlage erteilte vorherige Zustimmung sicherzustellen, so auch bei 

Vorschlägen, ihr Land zu Zwecken des Naturschutzes, der Abschwächung des Klima-

wandels oder der CO2-Sequestrierung und des CO2-Handels zu einem Schutzgebiet zu 

erklären oder Projekte zur Erzeugung umweltfreundlicher Energie auf ihrem Land 

durchzuführen, sowie bei jeglichen sonstigen Angelegenheiten, die sich maßgeblich auf 

ihre Menschenrechte auswirken. 

    


